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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  

die Corona-Krise hat uns alle seit über zwei Wochen fest im Griff. 
Waren bereits Mitte März die freiwilligen Einschränkungen auf 
genügend Abstand zu unseren Mitmenschen gefordert, so hat sich die 
Lage seitdem noch dramatisch verschärft.  

Seit dem 20. März gelten Ausgangsbeschränkungen, wie wir sie in 
Deutschland und in weiten Teilen der Welt bisher nicht kannten. 
Aufgrund der immer schneller und weiter steigenden Fallzahlen war 
die Vorgehensweise aber absolut richtig, auch aus Sicht vieler 
Fachleute unumgänglich und hoffentlich gerade noch zum richtigen 
Zeitpunkt. Noch vor wenigen Wochen waren Einschnitte in unser 
Privatleben und auch in das gesellschaftliche Leben, wie wir sie 
derzeit erleben und ertragen müssen, für die weitaus meisten von uns 
kaum vorstellbar.  

Trotzdem sind die getroffenen Einschränkungen unserer Bewegungsfreiheit die einzige Erfolg 
versprechende Maßnahme, um die weitere explosionsartige Verbreitung des neuartigen Corona-Virus 
wirksam einzudämmen. Nachdem es zum einen noch keine entsprechende Impfung gibt und zum 
anderen noch niemand Resistenzen gebildet haben kann, bevor er erstmalig mit dem Virus in Kontakt 
kam, bleibt nur die Möglichkeit, die weitere Verbreitung so weit wie möglich zu verlangsamen. Damit 
soll Zeit gewonnen werden, um die Krankenhäuser und Notfallzentren in die Lage zu versetzen, weitere 
Bettenkapazitäten mit intensivmedizinischer Versorgung aufbauen zu können.  

Dabei sind die derzeit gültigen Ausgangsbeschränkungen noch moderat und viele Menschen kommen 
damit gut zurecht. Jeder soll dabei seiner gewohnten Arbeit weiter nachgehen. Die Arbeit von zu Hause 
aus, das sogenannten „Home-Office“, soll bevorzugt genutzt werden, soweit dies möglich ist. Die 
allgemeinen Hygienemaßnahmen, wie häufiges Händewaschen, Husten und Niesen in die Armbeuge, 
kein enger Kontakt mit fremden Menschen, sollten noch genauer beachtet werden als üblich.  

Sehr viel schwerer haben es aber unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich nicht selbst versorgen 
können oder die zu einer Risikogruppe gehören, die jeglichen Kontakt mit anderen weitestgehend 
vermeiden sollen. Soweit nähere Angehörige zur Verfügung stehen, um die Versorgung zu 
gewährleisten, ist wenigstens noch ein Mindestmaß an sozialen Kontakten gegeben.  

Es gibt aber natürlich auch in unserer Gemeinde Menschen, die nicht auf so ein familiäres 
Netzwerk zurückgreifen können. Gerade diese, meist älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger 
dürfen wir nicht alleine lassen. Deshalb darf ich ausdrücklich auf die Möglichkeit hinweisen, die 
„Alltagsbegleiter“ bei Bedarf in Anspruch zu nehmen. Bitte nehmen Sie dazu Kontakt mit der 
Gemeinde auf. 
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Unter der Telefonnummer 99839-17 wird Frau Schwarz Ihre Bedürfnisse und Anliegen abfragen 
und sich dann darum kümmern, dass ein „Alltagsbegleiter“ alles Nötige erledigt. Über die Art der 
Abwicklung muss dann in jedem Einzelfall entschieden werden. Selbstverständlich sind wir um 
eine unbürokratische und zügige Abwicklung bemüht, ein paar grundsätzliche Dinge sind aber, 
auch zum Schutz des jeweiligen „Alltagsbegleiters“, natürlich unerlässlich. 

Herzlich danke ich allen Beteiligten, die sich in dieser für uns alle nicht ganz einfachen Zeit um 
unsere Bürgerinnen und Bürger in dieser besonderen Weise kümmern, und ich darf ausdrücklich 
nochmals darum bitten, ganz besonders auf den eigenen Gesundheitsschutz zu achten. 

Deshalb nochmals: Halten Sie sich bitte alle unbedingt an die derzeit gültigen Vorgaben und 
Beschränkungen. Nur so kann diese schwere und für viele Menschen einschneidende Zeit 
schnellstmöglich überwunden werden und nur mit Disziplin und Durchhaltevermögen kann es 
gelingen, die Auswirkungen für uns alle so gering wie möglich zu halten.  

Bleiben Sie bitte gesund und achten Sie auf sich und Ihre Lieben. 

Ihr  
Friedrich Biegel 
1. Bürgermeister  
 

 

Bebauungsplan Nr. 31 „Badstraße“ – öffentliche Auslegung 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung 
vom 05.03.2020 beschlossen, gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB, den Bebauungsplan Nr. 31 
„Badstraße“ öffentlich auszulegen. 
 
Aus den ausliegenden Unterlagen sind die 
allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung ersichtlich. 
 
Die Unterlagen des Bebauungsplans liegen 
in der Zeit vom 
 
14. April bis 15. Mai 2020 
 
öffentlich aus. 
 
Die Unterlagen können in dieser Zeit im 
Rathaus der Gemeinde Großhabersdorf, 
Nürnberger Straße 12, Zimmer 14, 90613 

Großhabersdorf, während der allgemeinen Öffnungszeiten von jedermann eingesehen werden.  
 
Innerhalb der Auslegungsfrist können Anregungen und Bedenken zum Entwurf des Bebauungsplans 
schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. 
 
Friedrich Biegel 
1. Bürgermeister
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Wahl des Gemeinderates am 15. März 2020 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
am 15. März fanden, bereits unter dem Eindruck des sich schnell ausbreitenden Corona-Virus (Covid 19), 
bayernweit die Bürgermeister,- Gemeinderats,- Landrats,- und Kreistagswahlen statt. Nachdem einige 
Ratsmitglieder nicht mehr zur Wahl standen, gibt es naturgemäß einige Änderungen in der künftigen 
Zusammensetzung des kommunalen Entscheidungsgremiums. Die genauen Ergebnisse der einzelnen 
Parteien, Stimmengewinne oder Verluste gegenüber der letzten Kommunalwahl, können Sie bis ins Detail 
auf der Internetseite der Gemeinde Großhabersdorf nachlesen. 
 
An dieser Stelle deshalb nur ein paar wichtige Eckdaten: So konnte die CSU-Fraktion ihren 
Stimmenanteil erhöhen, was sich aber nicht in einer höheren Mandatszahl niedergeschlagen hat. Deshalb 
hat die CSU-Fraktion weiter 6 Sitze im Gemeinderat. 
Bei größeren Stimmenverlusten hat es für die Freien Wähler dagegen nur noch zu 4 Mandaten, also einem 
weniger als bisher, gereicht. 
Ihren Stimmenanteil knapp halten konnte die SPD-Fraktion, weshalb sich auch an der Fraktionsstärke 
nichts geändert hat; sie stellt weiterhin 3 Gemeinderäte. 
Dem allgemeinen Trend folgend, können die Bündins90/Die Grünen auch in Großhabersdorf als die 
eigentlichen Wahlgewinner betrachtet werden. Sie stellen ab dem 1. Mai 2020 drei Gemeinderäte und 
konnten somit ein Mandat dazugewinnen. 
 
Bei der Bürgermeisterwahl kommt es, Stand heute, zu einer Stichwahl zwischen dem CSU-Kandidaten  
Thomas Zehmeister, der im ersten Wahlgang 45,15 % der Stimmen auf sich vereinigen konnte, und mir 
als amtierendem Bürgermeister für die FW mit 42,44 % der Stimmen. Ralf Süssbrich von der SPD konnte 
12,41 % der abgegebenen Stimmen für sich verbuchen und musste daher ausscheiden. 
 
Aufgrund der nötigen Stichwahl wird es daher auch noch zu Änderungen bei der Zusammensetzung des 
Gemeinderates kommen, da für den neu gewählten Bürgermeister in jedem Fall ein Listennachfolger 
dessen Platz einnehmen muss. 
 
Von den bisherigen Ratsmitgliedern scheiden die besonders längjährigen Gemeinderäte Karl-Heinz 
Harlacher, SPD (seit 1993), Konrad Redlingshöfer, CSU (seit 1996), Bernd Satzinger, CSU (seit 2008), 
Christa Rödling, FW (seit 2008) und Uwe Schwarz, CSU (seit 2014) aus, die nicht mehr zur Wahl 
standen. Derzeit nicht im Gemeinderat vertreten ist auch Richard Schuhmann, FW der 2008  als 
Nachrücker für mich in das Gremium gekommen ist. 
Nach der Stichwahl entscheidet sich dann, in welcher Fraktion sich dadurch noch Änderungen in der 
Zusammensetzung ergeben werden. 
Wenn Sie dieses Mitteilungsblatt bekommen haben, steht das ja bereits einige Tage fest und es wird sicher 
über die einschlägigen Presseorgane und die gemeindliche Internetseite bekannt gemacht werden. 
 
Schon heute danke ich der ausscheidenden Gemeinderätin und allen ausscheidenden Gemeinderäten für 
Ihr teilweise besonders langes, ehrenamtliches Engagement für die Bürgerinnen und Bürger unserer 
Gemeinde. Ihre Arbeit wird sicher an anderer Stelle noch entsprechend gewürdigt und herausgestellt 
werden. 
 
Den neu gewählten Gemeinderätinnen und Gemeinderäten, Frau Ute Maurer, Frau Kathrin Dürschinger 
und Herrn Werner Leberer für die CSU-Fraktion, Herrn Achim Hahn für die Bündnis90/Die Grünen und 
Herrn Daniel Buckel für die SPD-Fraktion danke ich bereits heute und an dieser Stelle für ihre 
Bereitschaft, sich für dieses verantwortungsvolle und interessante Amt zur Verfügung zu stellen.  
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Ihnen und auch allen denen, die schon bisher Verantwortung übernommen haben und weiter dem 
Gemeinderat angehören, wünsche ich bereits heute viel Spaß und Freude an dieser Tätigkeit für unsere 
Mitbürgerinnen und Mitbürger und darf Ihnen, sollte ich im Amt bestätigt worden sein, meine 
unvoreingenommene und unparteiische Unterstützung bei der Ausübung Ihres Amtes zusagen. 
Schon bisher stand meine Bürotür im Rathaus immer offen und selbstverständlich gibt es am Anfang 
immer viele Verständnisfragen und Klärungsbedarf über Abläufe, Vorgaben jeglicher Art und auch über 
Spielräume, die möglicherweise zu nutzen sind. 
 
Ein ganz besonderer Dank gilt auch allen denen, die sich als Wahlhelfer in den Wahllokalen, sowohl in 
der Grundschule als auch in den Briefwahlbezirken der Gemeinde, um die ordnungsgemäße und 
reibungslose Abwicklung, sowohl der Kommunalwahl als auch der Stichwahl, gekümmert haben. 
Insbesondere die Kreistagswahl mit 60 zu vergebenden Stimmen auf acht Listen forderte von allen 
Beteiligten ein gehöriges Durchhaltevermögen, da sich die Auszählung bei einigen bis zum Montagmittag 
hinzog. Ein herzliches Dankeschön sage ich auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde 
Großhabersdorf, die sich naturgemäß noch viel intensiver mit der Materie befassen müssen und 
umfangreiche Vor- und Nacharbeiten zu leisten hatten. 
 
Ihr 
Friedrich Biegel 
1. Bürgermeister 
 
 
 

Ö f f e n t l i c h e   G e m e i n d e r a t s s i t z u n g 

 am Donnerstag, 30. April 2020 

 um 19:30 Uhr 

im Sitzungssaal des Rathauses Großhabersdorf 
 

S e n i o r e n s p r e c h s t u n d e 
 

am 30. April 2020 findet von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr  
im Rathaus Großhabersdorf, 1. Stock, Zimmer-Nr.: 11, 

die Seniorensprechstunde statt. 
 

Wir bitten alle Seniorinnen und Senioren von dieser Möglichkeit, sich Rat und Information  
zu holen, regen Gebrauch zu machen. 

 
Ihre Ansprechpartner: 

  
  Oskar Häring Hans Scheuerlein Walter Schneider 
 Geißberg 2 Geißberg 17 Gruberstr. 1 
 Tel.: 09105 / 786 Tel.: 09105 / 709 Tel:. 09105 / 377 

 
 Georg Götz  Hans Himmelhuber 

 Blumenstr. 18 Sonnenblick 21 

 Tel.: 09105 / 15 94 09105 / 91 36 
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In aller Kürze 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
derzeit ist in weiten Bereichen unseres Lebens nichts mehr so, wie wir alle das bis vor wenigen Wochen 
noch gewohnt waren und als unbedingt notwendig erachtet haben. Das gilt insbesondere auch für die 
normalen Dienstleistungen, die Sie mit Recht von Ihrer Gemeinde gewohnt sind bzw. waren. Schon kurz 
nach der Kommunalwahl musste das Rathaus für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen werden, 
um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor einer möglichen Ansteckung zu schützen. Dabei stehen 
insbesondere die kleineren Verwaltungen vor erheblichen Herausforderungen, was die ordnungsgemäße 
Besetzung aller Dienststellen betrifft, sobald eine/r der Angestellten krankheitsbedingt ausfallen sollte. 
Ich darf daher auch an dieser Stelle um Ihr Verständnis bitten, dass die kommunalen Dienstleistungen 
derzeit auf das absolut Notwendige und Unaufschiebbare beschränkt werden müssen. Sollten Sie also ein 
solches Anliegen haben, nehmen Sie bitte zunächst unter der 

Rufnummer: 09105-99839-0 

Kontakt mit der Gemeindeverwaltung auf, man wird dann natürlich versuchen, Ihnen weiterzuhelfen. Ich 
darf aber um Ihr Verständnis bitten, dass Dinge, die auch zu einem späteren Zeitpunkt erledigt werden 
können, derzeit nicht bearbeitet werden können. In diesem Zusammenhang darf ich auch auf die online 
verfügbaren Formulare und Anträge für bestimmte Verwaltungsvorgänge hinweisen, die auf der 
gemeindlichen Internetseite unter www.grosshabersdorf.de, z.B. für das Bauamt, das 
Einwohnermeldeamt, das Gewerbeamt, die Kasse und die VHS, abrufbar sind. Bitte nutzen Sie bei Bedarf 
diese Möglichkeit der kontaktlosen Bearbeitung. 
 
Eingestellt werden musste aufgrund der aktuell hohen Infektionsgefahr insbesondere von Risikogruppen 
auch der persönliche Besuch zu runden oder halbrunden Geburtstagen und hohen Ehejubiläen unserer 
älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger. Da sich insbesondere der direkte Kontakt mit dieser 
Bevölkerungsgruppe schon zu deren eigenem Schutz derzeit verbietet, werden lediglich die 
entsprechenden Urkunden durch die gemeindlichen Bediensteten ausgetragen. Sobald sich die allgemeine 
Gefährdungslage für alle Beteiligten wieder normalisiert hat, werde ich, wie gewohnt, gerne die 
Glückwünsche der Gemeinde und eine kleine Aufmerksamkeit wieder persönlich überbringen. Ich darf 
insoweit um das Verständnis derer bitten, die im April und voraussichtlich auch noch im Mai von dieser 
Regelung betroffen sind. 
 
Niemand weiß derzeit, wann die allgemein gültigen Ausgangsbeschränkungen wieder gelockert werden 
können und wann Schritt für Schritt wieder „normale“ Verhältnisse einkehren werden. Trotzdem sind die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Großhabersdorf bemüht, die „normalen“ und 
turnusgemäß anstehenden Arbeiten soweit möglich auch in vollem Umfang abzuarbeiten. 
Dazu gehört insbesondere auch, unser Naturbad für die neue Saison vorzubereiten. Auch wenn derzeit 
niemand verlässliche Aussagen machen kann, ob bis zum Beginn der Badesaison die derzeit gültigen 
Ausgangsbeschränkungen aufgehoben werden können, müssen die ganzen üblichen Vorbereitungen, wie 
z.B. Becken reinigen, schadhafte Bretter im Bereich der Stege und Wege ausbessern, die Grünanlagen-
Pflege und die Überprüfung der Spielgeräte und vieles, vieles mehr, geleistet werden. Geplant ist 
weiterhin, unser Freibad am 23. Mai wieder zu öffnen. 
 
Wir hoffen sehr, dass bis Anfang Mai absehbar sein wird, ob dieser Termin gehalten werden kann oder ob 
die derzeit gültigen Einschränkungen noch Bestand haben. Näheres dazu kann daher vermutlich erst im 
Mai-Mitteilungsblatt bekannt gegeben werden. 
 
Nachdem mittlerweile alle öffentlichen Veranstaltungen, alle Sitzungen und jegliche Zusammenkünfte  
verboten sind, wurde auch bereits Mitte März die für den 25. März vorgesehene 
Seniorenbürgerversammlung abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben.  
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Der Seniorenbeirat wird dazu schriftlich und über das Mitteilungsblatt einladen, sobald derartige 
Versammlungen wieder zugelassen sind und die Gefahr einer Infizierung nicht mehr gegeben ist. 
Hinweisen darf ich in dem Zusammenhang auch darauf, dass nach einem Beschluss der 
Seniorenbürgerversammlung alle Bürgerinnen und Bürger, die im laufenden Jahr das 60. Lebensjahr 
vollenden, zu dieser Sitzung einzuladen sind. Niemand ist verpflichtet, dieser Einladung zu folgen, es 
stellt lediglich ein Angebot an alle über 60-Jährigen dar, die sich für die vielfältigen Themen und 
Interessen unserer älter werdenden Gesellschaft Gedanken machen. Ob es sich dabei um die jeweilige 
private Situation handelt, die vertrauensvoll mit den Mitgliedern des Seniorenbeirates besprochen werden 
kann, oder ob Fragestellungen von allgemeinem Interesse in größerem Rahmen behandelt werden sollen, 
das bleibt jeweils einer individuellen Betrachtung und abgestimmten Entscheidung vorbehalten. 
 
Ihr 
Friedrich Biegel 
1. Bürgermeister 
 

 

Abfuhrtermine 
 

Unterschlauersbach, Vincenzenbronn, 
Fernabrünst, Wendsdorf und Schwaighausen 

Hornsegen, Oberreichenbach und  
die Ortschaft Großhabersdorf 

 

Freitag, 03.04. Biomüll Donnerstag, 02.04. Biomüll 

Samstag, 11.04. Biomüll Donnerstag, 09.04. Restmüll+Biomüll 

Dienstag, 14.04. Restmüll Freitag, 17.04. Biomüll 

Samstag, 18.04. Biomüll Donnerstag, 23.04. Restmüll+Biomüll 

Freitag, 24.04. Restmüll+Biomüll Donnerstag, 30.04. Biomüll 

Samstag, 02.05. Biomüll Freitag, 07.05. Restmüll+Biomüll 

Freitag, 08.05. Restmüll+Biomüll   
 

Die Abholtermine werden auch im Internet auf der Seite des Landkreises Fürth  
(https://www.landkreis-fuerth.de/zuhause-im-landkreis/umwelt-und-bauen/abfallwirtschaft/abfuhrplaene-
termine/abfuhrplan.html) bekanntgegeben.  
 
 

Problemmüllsammlung aus Haushalten 

Abfuhrgebiet Großhabersdorf 
 

Die geplante Problemmüllsammlung für Großhabersdorf am Donnerstag, 21. April 2020 

muss aufgrund des Corona-Virus leider entfallen. 

Papiertonne Gelbe Säcke 

Großhabersdorf und alle Außenorte 
Hornsegen und 

Oberreichenbach 

Großhabersdorf und 
alle anderen Außenorte 

Montag, 20.04. Dienstag, 14.04. Donnerstag, 02.04. 

 Montag, 27.04. Freitag, 17.04. 

  Donnerstag, 30.04. 
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Kurzprotokoll über die Gemeinderatssitzung vom 05.03.2020 
  

Straßenbeleuchtung – Umstellung der „gelben Beleuchtung“ auf LED 
 

Herr Waigand, von der Fa. N-ERGIE AG, stellt dar, dass im Jahr 2016 die Straßenbeleuchtung zum Teil 
auf LED-Leuchten umgestellt wurde. Nun sollen im Rahmen der periodischen Wartungsarbeiten die 
orangenen Leuchten (HSE-Leuchten) auf LED umgerüstet werden. Weiterhin sollen die 
Peitschenleuchten auf LED-Röhren umgerüstet werden. Er stellt dar, dass die mögliche CO2-Einsparung 
ca. 26.000 kg pro Jahr ist. Die höheren Kosten sind durch die Tauschmaßnahmen nach etwa 2,3 Jahren 
wieder amortisiert. 
Der Gemeinderat beschließt, dass der Auftrag auf Umstellung der Beleuchtung erteilt werden soll. Damit 
ist die gesamte Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten umgestellt. 
 

Kinderbetreuung – Abdeckung des erhöhten Bedarfs 
 

Der Gemeinderat wird informiert, dass nach den vorläufigen Anmeldezahlen bei der evang. Kirche von 

einem wesentlich höheren Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen auszugehen ist. Herr Bühling, der 

Geschäftsführer der Kindertagesstätten der evangelischen Kirche, hat informiert, dass von zwei weiteren 

Krippengruppen und einer Regelgruppe auszugehen ist. Aufgrund dessen hat er mit der Verwaltung einen 

Notfallplan besprochen, wie der notwendige Raumbedarf abgedeckt werden kann. Erste Abstimmungen 

mit dem Landratsamt Fürth, Kindergartenaufsicht, wurden von der Verwaltung ebenfalls bereits 

vorgenommen.  

 

Der Gemeinderat stimmt zu, dass der Raumbedarf für die Krippengruppen durch die Räumlichkeiten in 

der Schule abgedeckt werden soll. Anders als von der Rathausverwaltung vorgeschlagen, soll für die 

zusätzliche Kindergartengruppe aber eine Containerlösung angestrebt werden. Die Verwaltung wird 

beauftragt, mit den Nutzern der Gebäude Gespräche zu führen und abzuklären, ob eine Containerlösung 

im Bereich des Rangauhauses bzw. des Kindergartens Tulipan möglich ist. 

 

Sanierung der Gaststätte „Gelber Löwe“ 
 
Die Aufträge für die Gewerke „Putzarbeiten außen“, „Malerarbeiten außen“ und „Elementfassade“ 

werden nach dem Ergebnis der jeweiligen Ausschreibungen an den wirtschaftlichsten Anbieter vergeben. 

Zur Vorbereitung der Ausschreibungen für die Gewerke „Küchen- und Thekentechnik“, „Kühlzellen- und 

Kleinkältetechnik“, „Gastraum- und Thekeneinrichtung“ und „Hotelzimmereinrichtung“ werden die 

Firmen festgelegt, die bei der Ausschreibung beteiligt werden sollen. 
 
Mehrfamilienhaus Ansbacher Straße – weitere Auftragsvergabe 
 
Die Aufträge für die Gewerke „Schreinerarbeiten“ und „Gerüstbau“ werden nach dem Ergebnis der 
jeweiligen Ausschreibungen an den wirtschaftlichsten Anbieter vergeben. 
 
Schule – weitere Ausstattung für digitalisierte Klassenzimmer 
 
Im Haushalt 2020 ist für die o.g. Anschaffung bzw. Verwirklichung der Digitalisierung der Grundschule 
ein Betrag in Höhe von 42.100,00 € aufzunehmen. 
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Kirchweih – Information Vergabe Festzelt 
 
Der Gemeinderat wird informiert, dass bei einem Gespräch mit dem Bewerber für den Festzeltbetrieb 
nochmals die Bedingungen und Voraussetzungen für den Festzeltbetrieb besprochen wurden. Er sicherte 
zu, dass er die genannten Bedingungen vollständig erfüllt und eine Vertragserfüllungskaution hinterlegt. 
 
Deutsche Glasfaser – Information Baubeginn 
 
Bei einem Gespräch am 25.02.2020 hat die Deutsche Glasfaser mitgeteilt, dass mit den Bauarbeiten für 

das eigenständige Glasfasernetz in Großhabersdorf und Vincenzenbronn nach Ostern begonnen werden 

soll. Die Deutsche Glasfaser hat für die Baumaßnahmen die Fa. Artemis beauftragt, die mit drei 

Bautruppen die Glasfaserleitungen verlegen wird. Es wird von einer Bauzeit bis zum Herbst 2020 

ausgegangen. 

 
 

EINKAUFEN AUF DEM BAUERNHOF 
Die Bauern der Gemeinde Großhabersdorf bieten an: 

 

Brennholz, Eier, Heu und 
Stroh, 
Apfelsaft und Kartoffeln 
BRÜCKNER Armin, Schwaig-
hausener Str. 3,  
Tel.: 09105 / 13 21 

 

Junge Stallhasen (geschlachtet) 
und Forellen geräuchert oder 
frisch. Bitte vorbestellen! 
Siegfried METH, Tel.: 09105 / 
18 69 

Wildfleisch frisch vom Jäger 
aus heimischer Jagd, Reh 
bratfertig eingeschweißt, 
Feldhase und Wildschwein auf 
Vorbestellung, Familie 
SCHLICKER, Am Marktplatz 2, 
Tel.: 09105 / 13 93 und Familie 
KOHLER, Unterschlauersbacher 
Hauptstr. 1, Tel.: 09105 / 13 36 

 

Holz, frische Eier DÄUMLER 
Käthe Rothenburger Str. 18,  
Tel.: 09105 / 797 

 

Apfelsaft 5 l und 10 l Kartons, 
OBST- und GARTENBAU- 
VEREIN, Tel.: 09105 / 767 

Küchenfertig: Rindfleisch, 
Schwein, Hasen und Lamm, 
eigene Schlachtung. 
Bauernladen am Wochenende 
geöffnet. HOFMANN Helgo und 
Ria, Fernabrünster Hauptstr. 5, 
Tel.: 09105 / 353, Fax: 09105 / 
99 39 07, Homepage:  
www.lindenhof-fernabruenst.de 

 
Dammwildbraten aus eigener 
naturnaher Zucht, Kartoffeln, 
Eier, Walnüsse, Kaminholz 
(Buche, Eiche, Birke, Kiefer) 
RÜCK Bernd und Petra, 
Vincenzenbronner Hauptstr. 33, 
Tel.: 09105 / 1362 

 

Selbstbedienungshütte 24h 
geöffnet: Wurstwaren, Eier, 
Kartoffeln, Äpfel, Honig etc. 
aus der Region. Frische 
Fleisch-produkte auf 
Vorbestellung  
im Hofladen erhältlich. 
STÄUDTNER Daniel, 
Fernabrünst, Tel.: 09105 / 362 

Brennholz (bitte vorbestellen), 
LEBERER Werner und Elke, 
Fernabrünster Hauptstr. 12, Tel.: 
09105 / 350 

Hähnchen, Gänse und Enten, 
Stiefmütterchen, 
SCHÖNLEBEN Anni, 
Wendsdorf 9, Tel.: 
09105 / 99 06 33 

 

Kiefern, Brennholz, 
GROßMANN, Hornsegen, Tel.: 
09105 / 92 64 

Brennholz zu verkaufen, 
EGERER Monika und Sebastian  
Tel.: 09105 / 284 

 

Brennholz, SETZER Klaus und 
Renate, Wendsdorf 11, Tel.:  
09105 / 99 06 66 

Bauernschnaps (Zwetschge, 
Birne, Obstler, Rote 
Zwetschge, Ouzo), ZOLL Hans 
und Edith, Kirchenstr. 18, Tel.: 
09105 / 722 
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Informationen des Seniorenbeirates:  
Patientenverfügung 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

wie bereits in den letzten Mitteilungsblättern finden Sie nachfolgend eine weitere Information des 
Seniorenbeirates und der Alltagsbegleiter zu Themen, die für alle älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger 
sehr interessant sind, die aber auch für ihre Angehörigen wichtige Informationen und Hilfestellungen 
enthalten, um den Seniorinnen und Senioren entweder möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben in den 
eigenen vier Wände zu ermöglichen oder Wege aufzuzeigen, wie bzw. welche Unterstützung es von den 
verschiedenen Kostenträgern gibt. Im vierten Informationsbericht von Walter Schneider ist das heutige 
Thema: 

Patientenverfügung 

Eine eigene Patientenverfügung erstellen kann man ab 18 Jahren mit der Volljährigkeit. Das Dokument 
erklärt den medizinischen Willen, wenn man es selbst nicht mehr kann. Wichtig ist, dass die 
Patientenverfügung auch vollinhaltlich gültig ist. Der Teufel steckt hier im Detail - wenn nur 
schwammige Formulierungen geschrieben sind, bleiben Spielräume, die man von vornherein 
ausschließen sollte. 

Wer jung ist, der will im Fall eines Unfalls, dass alles versucht werden soll, was der Medizin möglich ist. 
Als alter oder kranker Mensch wünscht man sich möglicherweise in einem bestimmten 
Krankheitsstadium keine Hilfe mehr. Deshalb empfiehlt es sich auch, eine eventuell bereits vorhandene 
Patientenverfügung regelmäßig zu überprüfen. Man sollte vor dem Ausfüllen einer Patientenverfügung 
mehrere Gespräche führen. 

Ein Beispiel: Es gilt dabei, die eigenen Vorstellungen anzusprechen, um herauszufinden, welche Lebens- 
und Behandlungssituationen dem späteren Patientenwillen am besten  entsprechen. Richtig oder falsch 
gibt es dabei nicht. Auch Gespräche zur Bestattungsvorsorge gehören dazu. 

Wichtig ist aber immer, dass der eigene Wille in den Dokumenten wirklich klar erkennbar wird. Häufig 
sind selbst formulierte Vollmachten zu allgemein gehalten und können nicht umgesetzt werden. Bei der 
Abfassung sollte man sich deshalb beraten lassen, oder man verwendet Vordrucke aus seriösen Quellen, 
etwa von Behörden. Wer ganz sichergehen will, dass die Dokumente im Ernstfall auch gefunden werden, 
kann sie gegen eine einmalige Gebühr von 15 Euro bei der Bundesnotarkammer offiziell registrieren 
lassen. 

Die Patientenverfügung verlangt auch eine Vorsorgevollmacht, denn die Patientenverfügung ist für jeden 
Arzt verpflichtend. Im Krankheitsfall kommt es ausschließlich auf den Willen des Patienten an. Es ist 
aber falsch, sich darauf zu verlassen, dass die Angehörigen schon richtig entscheiden werden, wenn man 
sich nicht mehr verständigen kann. Handeln können Angehörige eben nur dann, wenn sie in dieser 
rechtsgeschäftlichen Vorsorgevollmacht für den Einzelfall als der Bevollmächtigte benannt oder als 
Betreuer bestellt wurden. Man kann alle Verfügungen jederzeit formlos ohne Angabe von Gründen ändern 
oder widerrufen. 

Nötig sind konkrete Formulierungen. Vorgaben wie z.B. „Ich will nicht an Schläuchen hängen.“, reichen 
dabei nicht, denn dies könnte ja auch bereits bei einer leicht zu behandelnden Krankheit zutreffen. 
Konkreter sind Formulierungen wie „wenn ich im dauerhaften Koma liege oder mich im Endstadium 
einer unheilbaren Krankheit befinde“. 
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Formulare, häufig mit Fragen zum Ankreuzen, finden sich im Internet oder auch bei der Gemeinde 
Großhabersdorf. Dennoch ist, um die Fragen richtig zu verstehen, ein Gespräch mit einem Arzt  Ihres 
Vertrauens ratsam. 

Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Patientenverfügung: 

• Ist es ratsam, eine Patientenverfügung zu haben? 
Ja, mit einer Patientenverfügung stellen Sie sicher, dass Ihre Wünsche über die Art und Weise 
Ihrer medizinischen Behandlungen beachtet werden, wenn Sie selbst nicht mehr entscheiden 
können. Sollte ein solcher Zustand eintreten, ist die Patientenverfügung für behandelnde Ärzte, 
Pfleger, Bevollmächtigte und Betreuer verbindlich. Sie können mit Ihrer Patientenverfügung 
Einfluss auf Ihre Behandlung nehmen, obwohl Sie gar nicht mehr entscheiden können. Dadurch 
wahren Sie Ihr Recht auf Selbstbestimmung bis zuletzt. 

• Wo sind die gesetzlichen Grundlagen geregelt? 
Der Bundesgesetzgeber hat die Patientenverfügung mit Wirkung vom 1. September 2009 
gesetzlich geregelt. Das Gesetz gewährleistet seitdem einen Rechtsanspruch auf Beachtung der 
Patientenverfügung in der jeweiligen Behandlungssituation. Das bedeutet, Arzt und der 
Bevollmächtige entscheiden gemeinsam, ob die in der Patienten-verfügung beschriebene 
Behandlungssituation eingetreten ist. Sind sich Betreuer und Arzt uneinig muss das 
Betreuungsgericht entscheiden. Auch das Betreuungsgericht ist an die Patientenverfügung 
gebunden. 

• Wann greift eine Patientenverfügung? 
 Wenn der Patient nicht mehr entscheidungs- und handlungsfähig ist.  Wichtig: Solange Sie 

selbst entscheiden und Ihre Wünsche äußern  können, zum Beispiel durch Handheben oder 
Augenzwinkern, ist Ihr  aktuell geäußerter Wille maßgebend. Das heißt aber auch: 

Arzt und Betreuer müssen Ihren Willen beachten. 

• Sind Formvorschriften zu beachten? 
Die Patientenverfügung muss der Schriftform genügen. Des Weiteren muss eigenhändig 
unterschrieben werden. Bei einem Schlaganfall oder Ähnlichem kann der Patient durch 
Handzeichen notariell oder durch die zuständige Betreuungsstelle beglaubigen lassen. 

• Wer kann eine Patientenverfügung verfassen? 
Nur wer volljährig und einwilligungsfähig ist, kann eine Patientenverfügung verfassen. 

• Ist eine Patientenverfügung für Ärzte verbindlich? 
Ja, sofern Sie den Willen in der Patientenverfügung eindeutig festgelegt haben. 

• Kann mir eine Patientenverfügung auch schaden? 
Mit einer Patientenverfügung erteilen Sie verbindliche Anweisungen an alle Ärzte, die Sie in 
Zukunft möglicherweise behandeln werden. Sie ist aber nur dann überhaupt von Bedeutung, wenn 
Sie nicht mehr selbst entscheiden können. 
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• Wie formuliere ich meine Patientenverfügung? 
Keine allgemeinen Formulierungen, wie zum Beispiel „in Würde zu sterben“ oder „wenn ein 
erträgliches Leben nicht mehr möglich erscheint“. Legen Sie genau fest, unter welchen 
Umständen eine Behandlung gar nicht erst begonnen oder nicht fortgesetzt werden darf. Geben 
Sie Ihrem Hausarzt ihre fertiggestellte Patientenverfügung in Kopie für Ihre Krankenunterlagen. 
Er ist im Notfall Bevollmächtigter oder Betreuer und auch der erste Ansprechpartner für Ihre 
behandelnden Ärzte. 

• Wie stelle ich sicher, dass meine Patientenverfügung beachtet wird? 
Wichtig ist, eine Kopie bei Ihrem Bevollmächtigen, Betreuer, dem Hausarzt oder der 
Bundesnotarkammer registrieren zu lassen. 

Soweit zum Thema „Patientenverfügung“. Wenn Sie weitergehende Fragen haben, dann wenden Sie sich 
bitte vertrauensvoll an den Seniorenbeirat der Gemeinde Großhabersdorf. Zur Terminvereinbarung rufen 
Sie bitte Frau Simone Schwarz unter 09105-99839-17 im Rathaus an. 

Im Namen von Herrn Walter Schneider und den Mitgliedern des Seniorenbeirates  

Ihr 
Friedrich Biegel  
1. Bürgermeister 
 

 

 

Baugebiet Hinter der Kirche – Verkauf eines Grundstücks 
 
An die Gemeinde Großhabersdorf wurde ein Grundstück mit der Größe von 572 m² im Erdbeerweg 
zurückgegeben. Das Grundstück soll wieder verkauft werden. Der Kaufpreis beträgt 220,00 €/m² inkl. der 
Erschließungskostenablösung für die Kanal- und Straßenerschließung. 
 
Interessenten werden gebeten sich schriftlich für den Kauf des Grundstücks bis zum 
 

21. April 2020 
 
zu bewerben. Aus den schriftlichen Bewerbungen wird per Losentscheid der Käufer ermittelt. 
 
Friedrich Biegel 
1. Bürgermeister 
 

 

 

Redaktionsschluss 
 

Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes erscheint am Freitag, 08.05.2020. 

Anzeigenschluss ist hierfür Freitag, 17.04.2020. 
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Wöchentliche Termine in der Gemeinde Großhabersdorf 

Bitte beachten Sie die aktuell gültigen Vorgaben und 

Ausgangsbeschränkungen.

Tag Veranstalter Veranstaltung Treffpunkt Uhrzeit 

montags 

Evang. 

Kirchengemeinde 

Kinderchorprobe der 

Großhabersdorfer Spatzen 
Evang. Gemeindezentrum 15:30 Uhr 

Jugendpflege Süd 
Offener Treff im 

Jugendraum  
Rangauhaus 

15:00 – 20:00 

Uhr 

dienstags 

Evang. 

Kirchengemeinde 
Geselliges Tanzen Evang. Gemeindezentrum 15:00 Uhr 

FFW Großhaberdorf Jugendübung 
Mehrzweckgebäude/ 

FFW-Haus 

(Alle 2 

Wochen) 

19:00 Uhr 

Evang. Kirchenchor Chorprobe Evang. Gemeindezentrum 19:30 Uhr 

Musikzug  Probe Musikraum der Grundschule 19:30 Uhr 

Jugendrotkreuz 
Gruppenstunde 

(Kinder von 4-7 Jahre) 
Mehrzweckgebäude 16:30 Uhr 

Velogruppe 

Großhabersdorf 
Genussradler Rathaus 18:00 Uhr 

mittwochs 
Velogruppe 

Großhabersdorf 
Rennradfahren Rathaus 18:00 Uhr 

donnerstags 

Jugendpflege Süd 
Offener Treff im 

Jugendraum  
Rangauhaus 

15:00 – 20:00 

Uhr 

Jugendrotkreuz 

Gruppenstunden  

(Kinder von 7-11 Jahre, 

Kinder von 8-13 Jahre) 

Mehrzweckgebäude 17:00 Uhr 

CVJM Jugendkreis (B@con) CVJM-Heim 19:00 Uhr 

Männergesangverein 

Eintracht - MGV 
Singstunde 

Mehrzweckgebäude 

FFW Schulungsraum 
20:00 Uhr 

Velogruppe 

Großhabersdorf 
Trekkingfahren Rathaus 18:30 Uhr 

freitags 

CVJM Bubenjungschar CVJM-Heim 15:00 Uhr 

CVJM Mädchenjungschar CVJM-Heim 16:30 Uhr 

Wasserwacht Training Freibad 18:00 Uhr 

Posaunenchor  

Vincenzenbronn 
wöchentliche Probe CVJM-Heim 20:00 Uhr 

samstags Lauftreff Laufen und Walking 
Am Wolfgraben/ 

Wanderweg 

17:00 Uhr; 

Nov- März:  

16:00 Uhr 

sonntags Velo-Gruppe Mountainbike  Rathaus 09:30 Uhr 
 

Treffen nach 

Vereinbarung 
 

Jugendrotkreuz 
Gruppenstunde  

(Kinder ab 12) 
Mehrzweckgebäude 

Tel. 09105 / 

1319 
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Veranstaltungen vom 01. April bis 09. Mai 2020 
 

Datum Veranstalter Veranstaltung Ort Zeit 

1. Apr. Motorsportclub Clubversammlung Rotes Ross 20:00 

1. Apr. Geflügelzuchtverein Monatsversammlung Vereinsheim 20:00 

2. Apr. Gemeinde Großhabersdorf Gemeinderatssitzung Rathaus 19:30 

2. Apr. Kneipp-Verein Jahreshauptversammlung Gaststätte Bauer 18:00 

3. Apr. Bibertgrundschützen Osterschießen Vereinsheim 19:30 

4. Apr. Skiclub Sportklettern Schulgelände 14:00 

4. Apr. Skiclub Ende Kinder-Skigymnastik Schulgelände 13:00 

5. Apr. Kath. Kirchengemeinde Palmprozession mit Palmesel Kath. Kirche 08:30 

6. Apr. KiTa Blumenwiese  
Spiel- und Infonachmittag für neue 

Kinder und Eltern 
KiTa Blumenwiese 15:00 

7. Apr. Velo-Gruppe 
Beginn Genussradler, jeden 

Dienstag 
Rathaus 18:00 

8. Apr. Kath. Kirchengemeinde Seniorennachmittag Kath. Kirche 14:00 

8. Apr. 
Diabetiker-Selbsthilfegruppe im 

Kneipp-Verein 
Versammlung Rotes Ross 14:30 

8. Apr. Velo-Gruppe Beginn Rennräder, jeden Mittwoch Rathaus 18:00 

9. Apr. Velo-Gruppe 
Beginn Trekkingräder, jeden 

Donnerstag 
Rathaus 18:30 

9. Apr. – 

13. Apr. 
Skiclub Kinder-Osterskilager Navis   

10. Apr. Skiclub Karfreitagswanderung   

10. Apr. Kath. Kirchengemeinde Karfreitagsliturgie Kath. Kirche 15:00 

12. Apr. Skiclub Eisstock Osterschießen Vereinsgelände 14:00 

12. Apr. Kath. Kirchengemeinde 
Oster-Gottesdienst mit 

Speisenweihe 
Kath. Kirche 08:30 

13. Apr. Geflügelzuchtverein ABGESAGT! Küken-Schlupf   

15. Apr. Motorsportclub Sportstammtisch Gaststätte Bauer 20:00 

18. Apr. Skiclub Sportklettern Schulgelände 14:00 

23. Apr. Bund Naturschutz Mitgliedertreffen Gaststätte Bauer  20:00 

23. Apr. Evang. Kirchengemeinde Seniorenkreis 
Evang. 

Gemeindezentrum 
14:00 

25. Apr. Skiclub Sportklettern Schulgelände 14:00 

25. Apr.- 

26. Apr. 
SV Großhabersdorf Alt-Herren-Fußballturnier Sportplatz 10:00 

26. Apr. Heimatverein 
ABGESAGT! Ausflug nach 

Waischenfeld/Fränkische Schweiz 
  

28. Apr. KiTa Tulipan 
Spiel- und Infonachmittag für neue 

Kinder & Eltern  
KiTa Tulipan 15:00 

30. Apr. Gemeinde Großhabersdorf Gemeinderatssitzung Rathaus 19:30 

1. Mai Frauentreff Großhabersdorf 1. Mai Kaffee  
Feuerwehrhaus 

Schwaighausen 
11:30 

1. Mai OV Vincenzenbronn Maikaffee 
Bürgerhaus 

Vincenzenbronn 
13:30 
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2. Mai Skiclub Sportklettern Schulgelände 14:00 

3. Mai Skiclub Eisstock Vereinsheim 14:00 

4. Mai KiTa Blumenwiese 
Spiel- und Informationsnachmittag 

für neue Kinder und Eltern 
KiTa Blumenwiese 15:00 

6. Mai Geflügelzuchtverein Monatsversammlung Vereinsheim 20:00 

6. Mai Motorsportclub Clubversammlung Rotes Ross 20:00 

7. Mai Kneipp-Verein Vereinssitzung Gaststätte Bauer 19:30 

8. Mai KiTa Blumenwiese Familientag der KiTa Blumenwiese o. A. 16:00 

8. Mai Bibertgrundschützen Königsschießen  Vereinsheim 20:00 

9. Mai Skiclub Sportklettern Schulgelände 14:00 

 

Bitte beachten Sie die aktuell gültigen Vorgaben und 

Ausgangsbeschränkungen. 

 

 

 
Festsetzung und Entrichtung der Hundesteuer für das Kalenderjahr 2020 

 
Die Gemeinde Großhabersdorf setzt hiermit die Hundesteuer für das Kalenderjahr 2020 in der gleichen 
Höhe wie im Vorjahr, aufgrund der Hundesteuersatzung der Gemeinde Großhabersdorf, wie folgt fest: 
 
Die Hundesteuer beträgt nach § 5 der Hundesteuersatzung für den ersten Hund 50,00 € bzw. 
70,00 € für den zweiten und jeden weiteren Hund, und für Hunde, die unter die Steuerermäßigung des § 6 
der Hundesteuersatzung fallen, die Hälfte (25,00 € bzw. 35,00 €). 
Die Steuer wird zum 01. Mai eines jeden Kalenderjahres zur Zahlung fällig, soweit im Abgabenbescheid 
kein abweichender Termin bestimmt ist. Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung tritt damit für 
die Steuerpflichtigen die gleiche Rechtswirkung ein, wie wenn ihnen an diesem Tage ein schriftlicher 
Bescheid zugegangen wäre. 

 

 

 
Notarsprechtag 

 
am 20. April 2020 

von 15.00 - 17.00 Uhr 
im Rathaus in Großhabersdorf 

 
Um telefonische Voranmeldung wird gebeten 

 

Tel: 09103 / 1 0 2 7   
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Allgemeine Informationen 
 

Wasserversorgung 
 

Der Zweckverband zur Wasserversorgung 
„Dillenberggruppe“ ist, für N o t f ä l l e 

außerhalb der Dienstzeiten, erreichbar unter 
Tel. 09103 / 79 36-0, 
Fax 09103 / 79 36-10 

 

Wasserhärte 
im Versorgungsgebiet Großhabersdorf 

entspricht das Wasser dem Härtebereich 
hart: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat 

je Liter (entspricht mehr als 14° dH) 

Gesprächskreis Blaues Kreuz 
 

Suchtkrank zu sein ist keine Schande, aber nichts 
dagegen zu tun. Haben Sie Mut und nehmen Sie Hilfe in 
Anspruch. Treffen im alten Mädchenschulhaus, 
Rathausgasse 6, in Roßtal. Weitere Informationen bei 
Gerhard Roth, Tel.: 09105 / 31 30 092. Nächstes 
Treffen: Jeden Montag in ungerader Kalenderwoche. 
 

Einwohnerstatistik –Februar 
 

                Zuzüge:  44       Wegzüge:   15 
                Geburten: 1       Sterbefälle:   1 

 

 

Kleinanzeigen 
 

Fahrradreparatur, Ersatzteile;  
Rainer Grünbaum,  

erreichbar ab 17 Uhr, 

Tel.: 09105 / 96 90 13 1 oder  
0176 / 21 78 40 09 

Fa. Heim & Haus direkt ab Werk.  
Markisen - Rollläden - Fenster -Haustüren 
- Vordächer - Dachfenster + Rollläden - 

Terrassendächer –  
P. Negro Tel.: 09105 / 99 78 80 

Übernehme Gartenarbeiten aller Art: 
Heckenschnitt, Zaun anlegen, sowie 

Bagger- und Pflasterarbeiten! 

Preisgünstig. 

Tel. 0177 / 75 75 492 

Prämed. Fußpflege und mehr! 
Auch mobil!  

by Adriana Dirigl  
Termine unter: 09105/99 32 604 
oder Handy 0151 / 17 21 46 02 

  

 
 
 

Kleinanzeigen – Bestellung 
- Wir weisen darauf hin, dass Stellenausschreibungen geschlechtsneutral zu erfolgen haben - 
Für Ihren Auftrag zur Veröffentlichung einer Kleinanzeige im Mitteilungsblatt verwenden Sie bitte das 
nachstehende Formblatt. Die Begleichung der Inseratskosten hat durch Barzahlung im Rathaus zu erfolgen.  
Bei Rechnungsstellung wird zusätzlich ein Zuschlag in Höhe von 2,50 Euro je Anzeige fällig. 
 
Text bitte deutlich schreiben - nach jedem Wort bitte ein Feld als Zwischenraum freilassen. 
 

 

 
 

....................................................................................................................................................................... 
 

Name, Anschrift Datum Unterschrift 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

7,50 € 

10,00 € 

13,00 € 



[Geben Sie Text ein] 
 

Telefonnummern im Rathaus 
 

Vermittlung: 09105 / 99 839 - 0 

Telefax: 09105 / 99 839 - 40 
 

Durchwahlnummern: 
 

Name Aufgabengebiet Telefon E-Mail - Adressen 

Herr Biegel 1. Bürgermeister - 16 buergermeister@grosshabersdorf.de 

Frau Florian 
Verbrauchsgebühren, 

Steuern 
- 23 florian@grosshabersdorf.de 

Herr Herold Kämmerei - 24 herold@grosshabersdorf.de 

Frau Hueber Bauamt - 26 hueber@grosshabersdorf.de 

Herr Seischab Geschäftsleiter - 18 seischab@grosshabersdorf.de 

Herr Vicedom Bauhofleiter 
- 27 

Handy: 0151/14266820 
vicedom@grosshabersdorf.de 

Frau Schwarz Rentenamt - 17 schwarz@grosshabersdorf.de 

Frau Tretter 
Bürgeramt, 

Mitteilungsblatt 
- 12 tretter@grosshabersdorf.de 

Frau Wurm Kasse - 22 wurm@grosshabersdorf.de 

Frau Zehmeister Bürgeramt, Standesamt - 11 zehmeister@grosshabersdorf.de 

 

Bauhof 
Der Bauhof Großhabersdorf kann an Werktagen in der Zeit von 7 00 Uhr und 7 30 Uhr telefonisch unter der 
Tel.-Nr. 09105 / 99 88 17 erreicht werden. Bei dringenden Fällen außerhalb dieses Zeitraumes ist der 
Bauhofleiter, Herr Vicedom erreichbar. 

Name Aufgabengebiet Telefon E-Mail - Adressen 

Herr Vicedom Bauhofleiter 
- 27 

Handy: 0151/14266820 
vicedom@grosshabersdorf.de 

 

Kläranlage 

Die Kläranlage der Gemeinde Großhabersdorf ist unter der Tel.-Nr.: 09105 / 13 30; Fax: 09105 / 99 36 48 
oder unter folgenden Handy-Nummern zu erreichen: 

Name Handy 

Herr Zenn 0170 / 79 19 355 

 

Wasserversorgung 

Seit 01.01.2020 wird die Wasserversorgung vom Zweckverband zur Wasserversorgung 
„Dillenberggruppe“ wahrgenommen. Die Dillenberggruppe ist, auch für Notfälle außerhalb der 
Dienstzeiten, unter Tel. 09103 / 79 36-0, Fax 09103 / 79 36-10 erreichbar. 
 

 
 
 


